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Fünfundvierzigste

ordentliche Versammlung der Schulsynode.

I Protokoll der Prosynode.
(Actum Zürich den 14. Scpt. 1878.)

»

^ Mitglieder der Prosynode.
n. Borsteherschaft.

1) Präsident: Herr Seminardirektor Dr. Wettstcin in Küsnacht.

2) Vizepräsident: Herr Professor S. Böge lin, .jun., in Zürich.
3) Aktuar: Herr Sekundarlchrer Brunn er in Zürich.

1>. Abgeordnete des Erziehuugsrathes.

4) Herr Erzichungsdirektor R.-R. Zollinger.
:>) Herr Erzichungsrath Nä f.

e. Abgeordnete der höhern Lehranstalten
und der Schulkapitel.

6) Von der Hochschule: Herr Professor A. Meier.
7) Vom Gymnasium: Herr Pfarrer Wachter von Wipkingen.

8) Bon der Industrieschule: Herr Professor Dr. Stiefel.
9) Von den höhern Schulen der Stadt Winterthur: Hr. Dr. Oe chsli.

10) Vom Schnlkapitcl Zürich: Herr Sekundarlchrer Itschncr, Neu-

münstcr.

11) „ „ Affoltcrn: Herr Sekundarlchrer Müller in

Hcdingen. (Abwesend)

12),, „ Horgcn: Herr Sckundarlehrcr Stiefel, Horgcn.

13),, „ Meilen: Herr Sckundarlehrcr B o d m c r, Stäfa.
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14) Vom Schulkapitcl Hinwcil: Hcrr Lchrcr Kaspar in Grlluingcn.

15>) „ „ Ustcr: Herr Lehrer Frey in Uster.

16) „ „ Pfäffikon: Hcrr Scknndarlehrer Sch och Fchr-

altorf.

17) „ „ Winterthnr: Hcrr Sckundarlehrcr Grcmmin-
gcr in Töß.

18) „ „ Andclfingen: Herr Scknndarlehrer Gabler in

Andclfingen.

19) „ Biilach: Hcrr Lehrer Gut in Einbrach.

20) „ „ Dielsdorf: Herr Lehrer Keller in Buchs.

u. Verl)a«»dlungen.
1) Nachdem das verehrt. Präsidium die Namen der Abgeordneten

verlesen und daran die Mittheilung geknüpft hatte, das? er auch die

Herren Scknndarlehrer Aeppli in Banma, den diesjährigen Proponenten,

und Lehrer Arnold Hug in Winterthnr, den Ncflektcnten, zu den heutigen

Verhandlungen eingeladen habe, ging man zur Behandlung der von den

Kapiteln der Prosynodc eingereichten Wunsche und Anträge über.

Dieselben wurden von den Kapiteln eingegeben, wie folgt:

n. Kapitel Zürich:
1. Die Proshnode ersucht den h. ErzichungSrath, die

Collégien an der Hochschule, die für Lehramtskandidaten

berechnet sind, den Lehrern uncntgcldlich zugänglich zu

machen.

2. Die Prosynodc ersucht den h. ErzichungSrath, dahin

zu wirken, daß die Frage des Militärdienstes der Lchrcr

einheitlich geregelt werde.

3. Der h. ErzichungSrath wird eingeladen, im Hinblick

ans die praktischen Bedürfnisse ncbcn dem Englischen

auch den Unterricht in der italienischen Sprache am

Seminar aufzunehmen.

4. Die h. ErziehnngSdirektion ist ersucht, in irgend einer

Weise vorzusorgen, daß jeder Neudruck, resp. Abdruck

eines obligatorischen Lehrmittels gehörig und sorgfältig
revidirt werde.

5. Das Schulkapitcl wiederholt den an der vorjährigen
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Prosyuode gestellten Antrag betreffend Restauration, resp.

Deplazirung des Zollinger'schcn Denkmales.

6. Der h. Erziehungsrath ist ersucht, es zu ermöglichen,

daß die von der kantonalen Zeichnnngskommission für
den Unterricht im Zeichnen beschafften Lehrmittel (Modelle,

Tabellen, Vorlagen) baldigst zur Einführung in die

Schulen gelangen könne.

7. Der hohe Erziehnngsrath wird ersucht, dafür zu sorgen,

daß das für den Rechnungsnntcrricht der Sekundärschule

in Aussicht genommene Lehrmittel bis zum Beginn des

nächsten Schulknrscs von der Schule bezogen werden könne;

oder falls dies nicht möglich wäre, auf genannten Zeitpunkt

ein andercS diesbezügliches Lehrmittel, als provisorisch

einzuführen, bezeichnen.

ir. Kapitel Horgen:
1. Das Kapitel wünscht: Es möchte gelingen, dem so

wichtigen Unterrichtsfache des Zeichnens einmal d:e

gewünschte Grundlage zu geben. DicS wird erreicht

sein, wenn man der Primärschule sowie der Sekundärschule

je ein entsprechendes, wol durchdachtes Tabellcnwcrk

zur Verfügung stellt, ebenso eine Sammlung von Flach-

modellcn, bestehend auS Carton und andern Gegenständen;

ferner eine Reihe von GypS- und Körper-Modellen.

Endlich soll für die Hand des Lehrers ein Text
geschaffen werden, mit einer Abhandlung über die Benutzung

des Vorlagcnwcrkes und der Sammlung, mit einer

Reihe von Aufgaben und mit einer Zahl von Mustcr-
blättcrn als Beispiele zur Ausführung.

2. Wenn ein obligatorisches Lehrmittel neu aufgelegt wird,

soll die Lehrerschaft angefragt werden, ob sie eine

Umarbeitung desselben einem bloßen Abdruck vorziehe.

e. Kapitel Uster:
k. Das Kapitel erlaubt sich, den h. Erziehnngsrath ans

die bemühende Thatsache aufmerksam zu machen, daß

der Bericht über die Verhältnisse der Rcnienaustalt

Zürich, welcher in der letzten Prosynodc mit aller



Bestimmtheit auf die außerordentliche Synode von 1878

versprochen wurde, nicht erschienen ist. Es erneuert

den lebhaften Wunsch nach diesem Berichte und bittet

eventuell die Prosynode, den Gegenstand vor die nächste

Synode zu bringen.

2. Das Kapitel wünscht eine durchgreifende Revision des

Reglements betr. Kapitel und Synode.

3. Das Kapitel richtet an die h. Erzichnngsdirektion die

Bitte, sie möchte Entwürfe von Schnlgesctzcsnovcllcn

und Ncglcmcntcn der Lehrerschaft so rechtzeitig zur

Begutachtung übermitteln, daß derselben möglich wird,

ihre Tcsidcricn anch den übrigen vorbcrathenden Be-

hördcn einzureichen.

4. Das Kapitel frägt an, in welchem Stadium der

Bearbeitung die Lehrmittel für den Zeichnungsuntcrricht

sich befinden.

5. Das Kapitel wünscht, eS möchte der h. Erziehnngsrath

den Lehrern an den Volksschulen die Berechtigung

ertheilen, die Vorlesungen an der Universität und Lehr-

amtsschnlc nnentgcldlich besuchen zu können.

6. Die Synode möchte sich intercssircn, daß die Dichtungen

Lcnthold's gesammelt und herausgegeben werden, wenn

hiczn Möglichkeit vorhanden ist.

U. Kapitel Pfäffikon:
Es möchte das Zeichnnngölchrmittcl von Hrn. s)>'.

Weitstem bald ausgearbeitet und dem Staalsvcrlag
übergeben werden,

o. Kapitel Winterthnr:
1. Das Kapitel stellt die Einfragc, was bis jetzt in

Sachen der Rcntcnanstalt gethan worden zum Zwecke

der Ablösung der Versicherung von Wittwen zürchcrischer

Lehrer.

2. Es äußert den Wunsch, es möchte den Kapiteln durch

das Mittel der Kanzlei des Erziehnngsrathes je eine

Anzahl Jahresberichte der höhcrn kantonalen Lehranstalten

und der Privatinstitntc übermittelt werden.
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Z. ES spricht die Ansicht aus, daß im Interesse der

Hebung und Förderung des Zeichnnngsnnterrichtes jährlich

je im Frühling und Herbst ein Zeichnungskurs

für die Lehrer veranstaltet werden möchte.

4. Es wünscht, daß die Vorlesungen ans dem Gebiete

der Naturkunde fortzuführen seien.

ü. Es stellt die Anfrage, wann daS Lehrmittel von Bodmcr

zu beziehen sei?

6. Sollte nicht bei der neuen Auflage des Sprachbuchcs

von Keller ans eine Umarbeitung desselben, besonders

des zweiten Theiles, Bedacht genommen werden?

7. Das Schmcizcrkärtchen für die 5>. Klasse der Alltags-

schnle sollte durch dasjenige der Sekundärschule ersetzt

werden.

f. Kapitel Andclfingen:
1. Es wünscht Auskunft, was in Sachen des Zcichnungs-

wcrkes innert Jahresfrist gethan worden ist.

2. Es wünscht weitere Abhaltung von Fortbildungskursen

zu geeigneter Zeit, vor Allem im Fache des Zeichnens

und der Chemie.

3. Es spricht den Wunsch aus, daß sämmtliche obligato¬

rische Lehrmittel für die Primär- und Sekundärschule

in StaatSvcrlag genommen werden, oder daß doch

wenigstens eine bestimmte Auslage eines Lehrmittels für

längere Zeit obligatorisch bleibe; insbesondere gelte dies

dem französischen Lehrbuche von Keller und dem

Bildnngsfrcnnd.

4. Der Wunsch bcrr. beförderlichste Erstellung eines geo¬

metrischen Lehrmittels für die Ergänzungsschulc wird

dringend wiederholt.

5. Baldigste Revision der Lesebücher für die Realschule

ist sehr wünschbar.

t>. Es wird die Beschaffung eines obl. Lehrmittels der

französischen Sprache für die dritte Sekundarschulkasse

gewünscht.
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A, Kapitel Bülach:
Es spricht den Wunsch auS, es möchten auf nächsten

Winter an Samstag Nachmittagen in ähnlicher Weise,

wie dies letzten Winter geschah, naturwissenschaftliche

Vortrüge fur die Lehrer eingerichtet werden.

1,. Kapitel Diclsdorf:
1. Das Kapitel wünscht einstimmig, es soll der Lchrplan

der Primärschule im Sinne einer ergiebigen Entlastung,

besonders der IV. Klasse revidirt werden.

2. Sollte eine Revision in diesem Sinne nicht belieben

oder lange verzögert werden, so sei den Lehrern vom

h. Erzichnngsrath zu gestatten, die Eberhard'schcn

Lehrmittel faenlativ einzuführen.

Z. Behufs strengerer und einheitlicher Durchführung der

Schul- und Abscnzenordnnng wünscht das Kapitel die

Einführung von allgemein verbindlichen für die ganze

Schulzeit dienenden Zeugnißbüchlein.

4. Das Kapitel frägt den h. Erzichnngsrath an, ob nicht

eine Revision der Keller'schcn Lehrmittel für die

Sekundärschule im Sinne einer Vereinfachung derselben

angezeigt wäre?

Das Präsidium legte die vorgenannten Wünsche, Anträge und

Einfragcn der Kapitel in drei Gruppen geordnet der Prosynodc zur

Behandlung und Beschlußnahme vor. Die erste Gruppe enthält alle

jene Eingaben, die sich ans die Lehrmittel beziehen; waö die Stellung
und Bildung des Lehrers im Auge hat, findet sich in der zweiten Gruppe

vereinigt; die dritte Gruppe umfaßt Verschiedenes. —
/V. Lehrmittel:

Die Eingaben der Kapitel enthalten in dieser Beziehung theils

Wünsche für Revision schon bestehender, theils Anfragen über

den Stand neu zu erstellender Lehrmittel.

n. Zu jenen gehören die Anträge der Kapitel Zürich und Horgcn,

mit denen diejenigen von Andclfingcn um Revision des

Lesebuches und von Dielödorf um Revision des LchrplancS für
die Primärschule zusammenfallen, und welche verlangen, daß

jeder Neu- resp. Abdruck eines obligatorischen Lehrmittels
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sorgfältig durchgesehen und korrigirt, oder daß die Lehrerschaft

in Anfrage gesetzt werde, ob sie die Revision des Lehrmittels

einem bloßen Abdrucke vorziehe. Veranlaßung zu diesem

Begehren gaben einentheils die in neuer Auflage erschienenen

realistischen Lesebücher von Dr. Th. Scherr, deren geographische

Abtheilung noch Höhcnangabcn in Schweizer- und Pariscrfnß

enthält, einen Kirchenstaat aufzählt und Elsaß als Theil

Frankreichs fortbestehen läßt; anderntheils das umgearbeitete

Rechnungslchrmittcl für die Alltagsschnlc. Die aufgezählten

und andere Fehler konnten nach den Aufschlüssen, die Herr

Erziehungsdircktor Zollingcr gab, nur dadurch entstehen, daß

die Offizin Orell, Füßli 6, Eomp., deren Eigenthum die

Schcrr'schcn Lehrmittel sind, dieselben nicht, wie sie laut Bertrag

verpflichtet war, vor dem Neudruck dem ErziehungSrathe zur

Durchsicht vorlegte. Die im Staatsverlag erschienen Lehrmittel

werden vor dem Druck einer neuen Auflage jewcilcn der Lehrerschaft

zur Begutachtung zugewiesen. — Herr Erziehnngsrath Näf
glaubt, daß man, gestützt ans den oben citirtcn Bertrag, die

genannte Bcrlagshandlnng zwingen könnte, die bereits

ausgegebenen Exemplare der neuen Auflage zurückzuziehen, während

Herr Professor Vögclin einen Fehler darin erblickt, daß der

ErzichmigSrath jene Vorlage vor dem Neudruck nicht verlangte

und Herr Frey in Ustcr wünscht, man möchte Nachfrage

darüber anstellen, bis zu welchem Punkte die Angelegenheit

mit den gemeinsamen schweizerischen Lehrmitteln gediehen sei,

um dann je nach der erhaltenen Auskunft in dieser Frage der

Offizin Orell, Füßli öd Eomp. gegenüber sclbststandig

vorgehen zu können. Diese Diskussion führte zu dem einstimmigen

Antrage: Der oben ausgesprochene Wunsch der

Kapitel Zürich, Horgcn, Andc lfi ngcn und Diels -

dorf wird der h. E rz ichungsd i re k t i o n zur ernstlichen

Berücksichtigung übermittelt, in der

Meinung, daß dieselbe ersucht werde, die durch

Vertrag geforderte Revision resp' Durchsicht
der im Verlage von Orell, Füßli Cic.
erschienenen obligatorischen Lehrmittel für zürche-
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rischc Schulen vor dem Drucke je einer neuen

Auflage zu verlangen, oder dann, sofern diesem
Begehren von Seite der Offizin nicht entsprochen

würde, den Vertrag zu künden. —Die Wünsche

der Kapitel Wintcrthnr, Andclfingcn und Dielsdorf, es möchte

das Lehrbuch der französischen Sprache für die Sekundärschulen

von Professor Karl Keller in seinem zweiten Theile einer

Umarbeitung im Sinne der Vereinfachung unterworfen, eine

einmalige Auflage für einige Jahre unverändert beibehalten

und dasselbe, sowie die Fremdwörterbücher und der Bildnngs-
frcnnd in den Staatsvcrlag genommen werden, mögen sich,

als ebenfalls die Revision der Lehrmittel bcschlagend, hier

anreihen. Da die nämlichen Eingaben schon der vorjährigen

Prosynodc und zum Theil von den gleichen Kapiteln
unterbreitet wurden, so förderte die heutige Diskussion derselben

keine neuen Gesichtspunkte zu Tage und endigte damit, dasi

man dieselben der h. Er zich n n g s dirckti on zur
Erledigung überwies. In gleichem Sinne
behandelte die Versammlung den Wunsch deö Kapitels Wintcrthnr,

dahin gehend, es sei das S ch w c ize r k ä r tch cn

für die 5. Klasse d e r Allt a g s s ch ulc d n r ch

dasjenige der Sekundärschule zu ersetzen.
i>. Anfragen, wie weit die Erstellung neuer Lehrmittel gediehen

sei, lagen vor von den Kapiteln Zürich, Horgcn, Ustcr,

Pfäffikon und Andelfingen in Bezug ans das
obligatorische Z c i ch n n n g sl c h r m il t cl, von Zürich, Wintcrthnr

in Wiederholung der lctztjährigen Eingabe in Betreff
des Rech nun gsl ehr mittels für die Sekundärschule

und endlich von Andelfingen über das geometrische

Lehrmittel für die Erg ä»z un gsschnlc.
WaS zunächst das Rcchnnngslchrniittcl betrifft, so wurde von

Herrn Erziehungsdirektor Zvllingcr folgender Aufschluß ertheilt:

Die Arbeit ist von Hrn. Bodiucr eingereicht worden; sie wird

aber nach der Ansicht der mit Begutachtung derselben betrauten

Commission einer Umarbeitung unterworfen und soll dann

einer nochmaligen Durchsicht unterliegen, so dasi vor Mai
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eine Ausgabe des Lehrmittels nicht mehr möglich ist. Gestützt

auf diese Mittheilungen wird die Angelegenheit der
E rzi c h n n gs d i r e k ti o n überwiesen, immerhin mit
dem Zusätze, der im Wunsche des Kapitels Zürich enthalten

ist, daß, sofern mit Mai 79 das Lehrmittel nicht erhältlich

wäre, der Erzichnngsrath ersucht sei, ein anderes diesbezügliches

Lehrmittel zur provisorischen Einführung zu bezeichnen. —
In gleicher Weise wird der Wunsch des

Kapitels Andelfingen nach Erstellung eines
geometrischen Lehrmittels fürdie Ergänzungs-
schule erledigt, nachdem von Seite der h. Erziehungs-

dircktiou die Erklärung abgegeben worden war, daß man mit

Erstellung des geometrischen Lehrmittels, sowie mit der

Umarbeitung des Rechnnngslehrmittcls in Betracht der in Aussicht

stehenden Umgestaltung der Primär- und somit auch der

Ergänzungsschnle zuwarten wollte und gewissermaßen auch

mußte. Ueber den Stand des Zcichnungslehrmittels ertheilte

Herr Erziehnngsdircktor Zollingcr folgenden Aufschluß: Vor
ungefähr Jahren wurde der Entwurf desselben dem Nc-

gicrungörath mit einem Kreditbcgehrcn von 90,000 Fr.
behufs Ausarbeitung dcS Lehrmittels zur Begutachtung und

Bcschlnßnahme vorgelegt. Während der Berathung machten

sich verschiedene Bedenken geltend, die den Regicrungsrath

bewogen, den Entwurf an den Erzichnngsrath zurückzuweisen,

mit dem Ersuchen, seine Ansicht darüber ausznsprcchcn, ob

die Flachmodclle im Interesse einer Reduktion der Erstellnngs-

kostcn nicht zu vermeiden seien, ob die Körper nicht aus

einem solideren Stoffe, als Carton, erstellt werden sollten

und ob in allen Schulhäusern des Kantons auch gehöriger

Raum für sorgfältige Aufbewahrung des Lehrmittels vorhanden

sein möchte. Diese Fragen zu bcantwvrlcn, sei nun eine

nächste Aufgabe des Erziehungsrathcs. Möglich sei es, daß

Herr Dr. Weitstem noch weitergehende Auseinandersetzungen

zu machen im Stande sei. Herr Seminardircktor Weitstem

erklärt, daß seine Thätigkeit in dieser Angelegenheit darin

bestanden habe, ein Programm zu entwerfen, das von den



Kapiteln begutachtet und von deren Abgeordneten gut

geheißen werde. Hierauf übertrug der Erzichnngsrath die

Ausführung des Programmes, d. h. die Anfertigung von

Modellen und Zeichnnngsvorlagen einer Commission von drei

Mitgliedern. Was von dieser bis dahin erstellt wurde, sei

während des schweizerischen Lchrcrtagcs in der Zeichnnngs-

AnSstcllung zu sehen gewesen. — Nach diesen Erörterungen

fand die Prosynodc, daß in Anbetracht der Wichtig
k c i t d c s behandelten Gegenstandes es

nothwendig sei, der Synode über den
Stand dcS Unternehmens ausführlichen
Bericht zu erstatten.

e. DaS Kapitel Diclsdorf wünscht, daß die Synode den höh.

ErzichnngSrath um Einführung sogenannter „Cchülcrbüchli"

angehen möge. Es sind dies Büchlein, die während der

Dauer der Schulzeit in der Hand eines jeden Schülers sich

befinden müssen, in denen der jeweilige Austritt aus einer

Schule, der Ucbertritt in eine neue Klasse und die Zahl der

Abscnzcn verzeichnet sind und die bei Ucbcrsicdlnng des Schülers

an einen neuen Wohnort beim Eintritt in die Schule des

letztern vorgewiesen werden. — Diese Büchlein sollten die

Controle über den regelmässigen Schulbesuch des Schülers

ermöglichen. So sehr man die gute Absicht, die dem Wunsche

des genannten Kapitels zu Grunde lag, allgemein anerkannte,

so fand man anderseits, daß jene Absicht vollständig erreicht

werden könne, wenn die gesetzlich eingeführten und verlangten

Eutlassungszcuguissc nicht bloß dem Schüler in die Hand

gegeben, sondern au die Schulpflegc dcö künftigen Wohnortes

spcdirt werden, wie dicö bereits im Bezirk Zürich ans eine

Anregung der Bczirksschulpflcgc hin in Uebung sei. Der

Abgeordnete des Bezirkes Diclsdorf zog auf Grund
der gepflogenen Diskussion den gest cllten
Antrag zurück, der von keiner andern Seite

aufgenommen wurde. —
li.

Die Eingaben der Kapitel, welche der Prosynode in der zweiten
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der drei oben aufgezählten Gruppen zur Behandlung vorlagen, beschlagen

einmal die Mittel und Wege für die Fortbildung des Lehrers, dann

die korporative Stellung derselben, ferner die Stellung der Lehrer der

Verpflichtung zum Militärdienst gegenüber und endlich das Verhältniß
der Lehrerschaft zur schweizerischen Rentcnanstalt.

n. Die Eingaben der Kapitel Zürich und Uster, es möchte der

h. Erzichungsrath die Vorlesungen an der Universität und

Lehramtsschulc, die für Lehramtskandidaten berechnet sind,

den Lehrern an der Volksschule uncnlgeldlich zugänglich machen,

die Wünsche der Kapitel Wimerthur, Andelfingcn und Bülach

— der beiden crstcrn um Fortsetzung der Zeichnungskurse für
die Lehrer, alle drei um Fortführung der Vorlesungen aus

der Naturkunde z und endlich die Anregung Zürich, den

Unterricht in der italienischen Sprache als fakulativcs Fach, ähnlich

dem Englischen, am Seminar einzuführen: Alle diese

genannten Wün s ch c wurde u nach kurzer
Begründung von Seite der Abgeordneten der

betreffenden Kapitel durch die Pro synode
dem h, E r zi c h n n g s r a t h e angelegentlich zur
Berücksichtigung überwies c n.

l>. In gleicher Weise wurden zwei Eingaben
d c s K a p i t els U st cr und eine vo m K a p i t el
Wintert hur erledigt. Die erste von jenen beiden

verlangt in Hinsicht ans die durch Rcgicrungsrathsbcichluß

veränderte Stellung des Scminardircktors zu den Kapiteln
eine Revision des Reglcmcntcs für die Sapilsynodc und

Kapitel, während die zweite an die h. Erziehungsdirektion die

Bitte -richtet, es möchte dieselbe Entwürfe von Schnlgesetzes-

novcllen und Reglcmcntcn der Lehrerschaft so rechtzeitig zur

Begutachtung übermitteln, daß derselben möglich wird, ihre

Scsidericn auch den übrigen vorbcrathcudcn Behörden

einzureichen. Wintcrthur wünscht, daß durch das Mittel der

Erziehnngsrathskanzlci den Kapiteln die Jahresberichte der

höhcrn kantonalen Lehranstalten und Privalinstitnte jcweilcn

zugestellt werden. —
o. Es hat sich gezeigt, daß denjenigen Lehrern gegenüber, die



zum Militärdienst verpflichtet sind, in Bezug ans Dispensation

vom Wiederholung-Kurs ein ungleiches Verfahren eingeschlagen

und dcobachtet wird, insofern dem Begehren der Einen um

Erlaß des WicdercholungSknrseS entsprochen wird, indessen daö

der Andern keine Berücksichtigung findet. Dieser Umstand

hat denn das Kapitel Zürich zur Einreichnng des Gesuches

an den h. Erziehnngsrath veranlaßt, er möchte dahin
wirken, daß dre Frage des Militärdienstes
c i n h c i t t i ch geregelt werde. Mit der Bemerkung

des Hrn. Erziehnngodirektor Zollingcr, daß er in dieser rein

militärischen Angelegenheit vollständig Aufschluß zu ertheilen

nicht im Stande sei, immerhin adcr glaube, es werde den

gemeinsamen bezüglichen Gesuchen des Lehrers und der

zuständigen Schnlpflcge jcweilen cn tsprochcn, gibt er zugleich
die Erklärung ab, s i ch mit der Angelegenheit

befassen zu wollen, wodurch das Traktandnm

einstweilen als erledigt zu betrachten ist. —
ci. Ueber die Eingaben der Kapitel Uslcr und Winterthur be¬

treffend das Verhältniß der zürchenschen Lehrerschaft zur

Schweiz. Rcntennnstalt in Zürich kann sich das Protokoll der

diesjährigen Proshnodc um so kürzer fassen, da cinenthcils die

nämliche Frage schon vor der lchtjährigen Proshnodc schwebte,

»nd andcrntheils die Angelegenheit im Laufe des Jahres keine

bedeutende Schritte vorwärts gemacht hat. Grund zur Wiederholung

der Anfrage über den Stand der Sache bildet nach

der Eingabe von Ustcr und nach dem Referat des dortigen

Kapitelsabgcordncten, Herrn Frey, die bemühende Erscheinung,

daß der von der h. Erzichnngsdireklion damals versprochene

Bericht und allfälligc Antrag ans Umänderung der Verhältnisse

zur Rentenaustalt der anßcrordenttichen Shnodc im Juni
d. I. nicht vorgelegt wurde, wie dies in bestimmte Aussicht

gesteckt worden war. — Daß dieses nicht geschah, ist nach

den Erklärungen und Aufschlüssen ^vcm Seite der Herren

Erzichnngsdirektor Zollingcr und Erziehnngsrath Räf dem

Umstände zuzuschreiben, daß zur Klarlegung der ganzen

Angelegenheit die Ansammlung eines weitschichtigcn Materials



17

von Begutachtungen, statistischen Berichten u, a. nothwendig

war, das? die Thätigkeit der damaligen ErziehungSdircktion

durch den Entwurf und die Ausarbeitung eines Schulgesetzes

in Anspruch genommen wurde und das? endlich der jetzige

Erziehuugsdirektor, als erst seit Juni des Jahres im Amte,

in dieser kurzen Zeit sich unmöglich niit der Sache so

vertraut machen konnte, wie dies für Erstattung des verlangten

Berichtes und Stellung bestimmter Anträge nothwendig

gewesen wäre. Jmmerhin ist etwas geschehen. Herr Näf hat

aus Grund der alljährlich der Erziehungsdirektion eingereichlen

Berichte der Neutcnanstalt berechnet, daß dieselbe seit einigen

Jahren an Pensionen für Lehrer-Wittwen größere Summen

auszurichten hat, als sie an den jährlichen Beiträgen der

Lehrerschaft einnimmt. Bildet dieses Resultat einen Grund,

daß von Seite der Lehrerschaft nicht ohne weiters Kündung

eintrete, so wird derselbe noch durch tz 7 des Vertrages mit

der Rcntcnanstalt verstärkt, dessen zweiter Theil lautet: „Hat
„die Erzichungsdirektion, resp. Lehrerschaft gekündigt, so muß

„aus dem allfällig vorhandenen Hülfsfond der Wittwen- und

„Waisenstiftung der Verlust, welchen die Nentcnanstalt in

„der Zusammcnrechnung der sämmtlichen Vertragsjahrc etwa

„erlitten hat, ersetzt werden." Dieser Verlust beträgt zur
Stunde zirka 25,000 Fr. Endlich stellte man an die

Rcntcnanstalt die Frage, ob sie den Eingang des schon citirtcn

H 7 betreffend Kündigung des Vertrages dahin intcrpretire,

daß, wenn nach den 20 Jahren keine Kündigung erfolge, der

Vertrag für immer bestehe, oder daß nach den 20 Jahren

der Versicherung jedes Jahr auf 5 Jahre vorausgckündigt

werden könne. Hierauf erfolgte die Antwort, daß die Rentenanstalt

die berührte Stelle in dein zuletzt erwähnten Sinne

Sinne auslege. — Die hierauf folgende Diskussion förderte

keine neuen Gesichtspunkte mehr zu Tage und die Abgeordneten

einigten sich dahin, es sei der S y n o dc cin
einläßlicher Bericht über diese Angelegenheit
zu erstatten und je nach deren Beschlüsse n

ihr den Antrag zur Erwägung zu über-
2
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Mitteln, ob nicht statt jährlicher Renten
A v c r s a l s u ni m c n auszuzahlen seien. —

v.
Der Wunsch des Kapitels Zürich betreffend Restauration, resp.

Deplacirung des Denkmals Zollingcr im botanischen Garten, sowie

derjenige von Uster in Bezug auf Sammlung und Heransgabe der

Dichtungen Leuthold's werden dem Borstand zur Beachtung, resp, zur

Ausführung überwiesen. —
Der unterzeichnete Aktuar stellte den Antrag, die Prosynodc möchte

beschließen, es sei mit der diesjährigen Schnlsynodc eine einfache Feier

zum Andenken an den verstorbenen RcgiernngSrath Sicbcr, den um

Volksschule und Lehrerschaft dcS Kantons hochverdienten Mann, zu

veranstalten, in der Meinung, daß entweder diese Feier getrennt von der

offiziellen Synode gehalten werde, oder daß sie in einer dem offiziellen

Theile der Synode vorangehenden Rede bestehe oder endlich, daß die

Eröffnungsrede des Präsidenten Siebcr's besonders gedenke. Der Antrag

wurde zum Beschlusse erhoben; die Ausführung dem Borstand überlassen. —
2) Das Thema der diesjährigen Synodalproposition ist: „Ueber

die Fortbildungsschulen."

Proponent: Herr Scknndarlehrcr Acppli in Banma.

Reflektcnt: Herr Arnold Hug, Lehrer in Wintcrthnr.

3) Ueber daö Zeichnungslchrmittcl referirt an der Synode Herr

ErzichungSdircktor Zollingcr; über das Verhältniß der zürchcrischcn

Lehrerschaft zur Schweizerischen Rcntcnanstalt Herr Erziehnngsrath Nüf.

4) Die Synode versammelt sich Montag den 3t). September

n. o., Vormittags 10 Uhr, in der Kirche zu Bülach.

5) Die Traktanden, deren Reihenfolge festzustellen dem Vorstände

überlassen wurde, sind folgende:

n. Gesang; Eröffnungsrede.
1>. Mittheilung der Todtenlistc; Gesang,

o. Aufnahme neuer Mitglieder.
(I. Synodalproposition.

Proponent und Reflck'tent: oben,

c. Bericht über den Stand des kantonalen LchrmittcS für

den Zcichnungöuntcrricht.
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f. Bericht über den Vertrag der zürchcrischcn Lehrerschaft

mit der Schweizerischen Rentenanstalt,

Bericht über die Verhandlungen der Prosynode.

In Bericht betreffend die Bearbeitung der vom h, Er-

zichungsrathc gestellten Preisangabe,

i. Jahresberichte:

un) d. h. Erziehungsdirektion über den Znstand
des gesaininten Schulwesens.

I»Ii) über die Thätigkeit der Schulkapitel

ov) „ „ WittwenundWaisenstiftungpr. 1877

elcl) „ „ Liederbuchkoinmission.

Wahlen:

nn) der Aufsichtskoinmission über die Wittwen-

nnd Waisenstiftung;

Iil») der Liedcrbuchkonimission;

eo) der Volksschriftenkommission;

llä) des Synodalvorstandcs,

I, Bestimmung des nächsten Versammlungsortes,

in. Schlußgcsang.

Zürich, den 14. September 1878.

Der Aktuar:
Brunncr.

II Protokoll der Synode.
Kirche in Bülach, Montag den 30. September 1878.

1) Mit dem Gesänge: „Wir grüßen dich, du Land der Kraft
und Treue" beginnen die Verhandlungen, deren Theilnehmerzahl auf

ungefähr 400 geschätzt wird. Die Eröffnungsrede des Präsidenten

(Beilage I.) führt der Versammlung das Lebensbild des verstorbenen

Herrn Rcgiernngsrath Siebcr vor. Nach der üblichen Mittheilung der

Todtenlistc (Beilage IIn.) wird der aus dem Kreise der Lehrerschaft

Geschiedenen von Seite der Anwesenden durch den Vortrag des Gesanges:

„Stumm schläft der Sänger" besonders gedacht.
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2) Dic Aufnahme »euer Mitglieder — 64 Lehrer und 6tt

Lehrerinnen — (Beilage III».) benutzt das Präsidium, um dic neuen

und jungen Synàleu in freundlichen Worten zu ermuntern, dem Werke der

Iugcudbilduug ihre ganze Kraft in nimmermüdem Streben zu widmen

und die Lehrerinnen daran zu erinnern, daß cd die Synode war, die

zuerst mit voller Klarheit die Stellung der Lehrerinnen in dem Satze:

Gleiche Rechte und gleiche Pflichten zeichnete und daß sie die erste» sein

mögen, dic sich einer allfälligcn Beeinträchtigung bed oben ausgesprochenen

Grundsatzes entgegenstellen. —
6) Das verehrt. Präsidium macht folgende Mittheilungen :

n. Daß der h. ErziehnngSrath zu Abgeordneten an die Synode

die Herren RegiernngSrath Zotlingcr und ErziehnngSrath

Räf ernannt habe;

I». daß der ErziehnngSrath auf eine Eingabe von 26 Lehrerinnen

hin beschlossen habe, cS seien diejenigen Lehrerinnen, welche

sich das zürcherische Primarlchrcrpatcnt erworben haben,

bis zur gesetzlichen Regelung der Lehrerinncnfragc hinsichtlich

der Stimmbcrechtigung als Mitglieder der Schnlkapitet

und der Schnlsynodc anerkannt.

Als Stinunenzählcr werden folgende Herren bezeichnet:

Scknndarlehrcr Wett sie in in Reninünster.

Lehrer S p re ch e r in Bannia.

Scknndarlehrcr B rincr in Scuzach.

Lehrer S ch m i d in Üiafz.

4) Die Synodalproposition von Herr» Acppli in Bannia und

die yrcflcxion des Hrn. Hng in Winterthnr: Ueber die Fortbildungsschulen,

welche beide in den Arbeiten angehängten Tcsen die

Hauptgedanken ihrer Abhandlung zusammenfassen, geben Herrn Frey in Uster

Bcranlassnng, seine Zustimmung zu einzelnen der in den Referaten

geäußerten Ansichten anözusprcchen, sich dahin zu äußer», daß er von

einer Bcrlängcrnng der Alltagsschnlzeit um zwei Jahre für die Bildung
der heranwachsenden Jugend Ersprießlicheres erwarte, als von einer

Fortbildungsschule mit 4 wöchentlichen Abendstunden, und endlich den

Antrag zu stellen, eS möchten in Zukunft die Thesen der Synodalarbeiten

im Interesse einer einläßlicheren Diskussion jcwcilen den Synodalen mit
den Einladungen zugestellt werden. Ueber diesen Antrag, der mehr als
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eine Weisung für den Lorstand aufzufassen ist, wird nicht abgestimmt;

wohl aber wird dies von Seite des vorigen Antragstellers in Bezug

ans die Thesen der beiden Arbeiten gewünscht. Herr Wiesendanger

in Albisrieden stellt den Antrag, cs möchte, da die Thesen
im Wesentlichen einig gehen, die heutige
Versammlung ihre Z u st i m m u n g zu denselben aus -

sprechen, welcher Antrag, da Herr Frey sich mit demselben

einverstanden erklärt, einstimmig zu Beschluß erhoben wird. Die beiden

Arbeiten sollen dem Synodalbcricht beigcdruckt werden. (Beilage III
und IV.) —

s>i Herr Erziehnngsdircktor Zollinger erstattet Bericht über den

Stand des Zeichnungslehrmittels für den Kanton Zürich. Zunächst

bemerkt er Herrn Hng gegenüber, der in seinem Referate sagte, es seien

die Lehrer über die Frage des Religionsunterrichtes um keine

Begutachtung angegangen worden, daß jeder Lehrer als Mitglied der Schul-

pflege seine Ansicht über den genannten Gegenstand zu äußern Gelegenheit

hatte, übrigens werde die betreffende Frage, nachdem einmal die

Antworten von den Schnlpflcge» eingegangen sein werde», und sofern

eine diesbezügliche Verordnung erlassen werden wollte, der Lehrerschaft

zur Lcrnehmlassung zugewiesen. Zur Berichterstattung über das Zeichunugs-

lehrmittcl übergehend, ergänzt Herr Zollinger den in der Prosynodc

dargestellten und in der heutigen Versammlung wiederholten historischen

Verlauf der ganzen Angelegenheit nach zwei Seiten hin. Einmal steigt

die Ausgabe für die Erstellung und Einführung des genannten Werkes,

da auch individuelle Lehrmittel für den Schüler und ein Handbuch für
den Lehrer verlangt wurde, auf die Summe von 13l),l>00 Franken,

wovon allerdings vorderhand nur 70,000 Fr. auf's Budget genommen

werden sollten. Dann sind die seinerzeit vom RegicrungSrathe
aufgestellten Fragen schon im November 1877 von Herrn Scminardircktor

Dr. Wcttstcin in genügender Weise beantwortet worden. Sei eS nun,
daß der damalige Erziehnngsdircktor Bedenken hegte, mit der Angelegenheit

nochmals vor den Rcgierungsrath zu treten, sei es — und dies

ist wahrscheinlich — daß der Gesetzescntwnrf betreffend Verlängerung
der Alltagsschulzcit und Fortbildungsschule seine Thätigkeit zu sehr in

Anspruch nahm: genug, jene Antworten sind bis zur Stunde weder

dem Erzichungsrath, noch dem Regicrungsrath offiziell zur Kenntniß
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gebracht worden. Der Berichterstatter schließt mit der Versicherung,

daß er, so viel an ihm liege, die Angelegenheit fördern werde. Herr
Ur. Weitstem ergänzt die Berichterstattung dahin, daß eine Kommission

von Künstlern und Lehrern die Vorlage des Lehrmittels, bevor sie dem

ErziehungSrathe unterbreitet wurde, geprüft habe. —
6) In Bezug ans die Berichterstattung des Herrn Erziehnngsrath

Näf über das Verhältniß der znrchcrischen Lehrerschaft zur Schweizerischen

Rentcnanstalt verweist das Protokoll der Synode auf dasjenige der

Prosynode und die durch den nämlichen Berichterstatter dort niedergelegte

Auseinandersetzung und Klarlegung des vielfach berührten Verhältnisses.

Herr Frey in Ustcr stellt folgenden Antrag: Die Synode

beschließt:

1. Die Anssichtskommission der Wittwen- und Waisenstiftnng

wird beauftragt, die Verhältnisse des genannten Institutes

genau zu prüfen, den Mitgliedern der Synode auf die

ordentliche Versammlung vom Jahr IK79 über das Resnlat

der Untersuchung gedruckten Bericht zu hinterbringen und

damit einen Antrag über die Fortdauer des bestehenden

Vertrages mit der Schweizerischen Rentenanstalt zu verbinden.

2. Lautet der Antrag ans Kündung des Vertrages, oder ist

der Vertrag von der Rentenanstalt inzwischen gekündet

worden, so hat die Kommission gleichzeitig mit obigem

Bericht der Synode ein neues Projekt einer Lehrcr-Wittwen-

nnd -Waisenstiftnng, ebenfalls gedruckt, vorzulegen.

R Der Erziehnngsrath wird eingeladen, zu prüfen, welches

die richige Stellung der Lehrerinnen zur gegenwärtigen,

event, auch zu einer neuen Stiftung sei.

Herr Erziehnngsrath Räs stellt folgenden Antrag:

Die Tit. E r z i c h n n g s d i r c k t i o n i st

eingeladen, die Verhältnisse betreffend
die Wittwen- und W a i s e n st i f t n n g z ü r ch c -

r i sche r Volk s s ch nlle h r er einer allseitigen

Prüfn n g zu nute r w e r f e n und d c r

Synode b e f v r d c r l i ch s ch r i f t l i ch e

Berichterstattung und b czügli ch c A nträgc
vorzulegen.
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In der Abstimmung erhält der Antrag Näf die große Mehrheit.

7) Der Bericht über die Verhandlungen der Prosynode wird dem

Synvdalbericht beigcdruckt.

8) Laut schriftlicher Mittheilung der h. Erzichungsdirektion ist

für die pro 1877/78 ausgeschriebene Preisaufgabe: „Was kann die

Volksschule zu weiterer Hebung der wirthschaftlichen Tüchtigkeit und

Erwerbsfähigkcit unseres Volkes beitragen?" keine Lösung eingegangen.

9) Die Jahresberichte

n) Der h. Erzichungsdirektion über den Znstand des

gcsammtcn Schulwesens,

I>) über die Thätigkeit der Schulkapitel,

e) „ „ Wittwen- und Waiscnstiftung pro 1877,
<I) „ „ Thätigkeit der Licdcrbuchkommission, werden

dem Synodalberichte bcigcgcbcn. (Beilagen V, VI, VII und VIII.)
10) Die Aufsichtskommission über die Wittwen- und Waiscnstiftung,

die nach dem Vertrag je mit dem ersten Jahre eines neuen

Quingueniums erneuert werden soll und die aus den Herren alt

Erzichungsrath Hug, Erziehungsrath Näf, Lehrer Bänningcr in Horgen,

und dem unterzeichneten Aktuar besteht, wurde bestätigt, immerhin in

der Meinung, daß an der Synode des Jahres 1879, um dem

Reglement gerecht zu werden, die Wahl wieder stattzufinden habe.

Für den verstorbenen Herrn Professor Karl Keller wird als

Mitglied in die Licdcrbuchkommission gewählt: Herr Willi in Wädcnsweil.

Die Volksschriftcnkommission wurde aufgehoben.

Die Synode ernannte für die nächste AmtSdancr zu ihrem

Präsidenten: Herrn Professor Sal. Böge lin, zum Vizepräsidenten Hr.
Sckundarlchrcr B runner in Zürich und zum Aktuar Herrn Arnold
Hug, Lehrer in Wintcrthur.

11) Als Versammlungsort der nächsten ordentlichen Synode wird

Wädcnsweil bezeichnet.

12) Durch Absingung des Liedes: „Stehe fest, o Vaterland!"
wird die Versammlung geschlossen.

Zürich, im Oktober 1878.

Der Aktuar:
Brunner.
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